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Text 

Beschlagnahme. 

§ 93. (1) Zur Sicherung der auf Grund des § 92 beantragten Maßnahmen können die ihnen 
unterliegenden Eingriffsgegenstände und Eingriffsmittel auf Antrag des Privatanklägers vom Strafgericht 
in Beschlag genommen werden. 

(2) Das Strafgericht hat über einen solchen Antrag sofort zu entscheiden. Es kann die Bewilligung 
der Beschlagnahme von dem Erlag einer Sicherstellung abhängig machen. Die Beschlagnahme ist auf das 
unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Sie muß aufgehoben werden, wenn eine angemessene 
Sicherheit dafür geleistet wird, daß die beschlagnahmten Gegenstände nicht auf eine unerlaubte Art 
benutzt und dem Zugriff des Gerichtes nicht entzogen werden. 

(3) Wird die Beschlagnahme nicht schon früher aufgehoben, so bleibt sie bis zur rechtskräftigen 
Erledigung des Verfahrens über den Antrag auf Vernichtung der Eingriffsgegenstände oder 
Unbrauchbarmachung der Eingriffsmittel und, wenn im Urteil hierauf erkannt wird, bis zur Vollstreckung 
der angeordneten Maßnahmen aufrecht. 

(4) Gegen Beschlüsse, betreffend die Anordnung, Einschränkung oder Aufhebung der 
Beschlagnahme, kann binnen 14 Tagen Beschwerde erhoben werden; sie hat nur dann aufschiebende 
Wirkung, wenn sie sich gegen die Aufhebung oder Beschränkung der Beschlagnahme richtet. 

(5) Erkennt das Gericht nicht auf Vernichtung oder Unbrauchbarmachung der beschlagnahmten 
Gegenstände, so hat der Antragsteller dem von der Beschlagnahme Betroffenen alle hiedurch 
verursachten vermögensrechtlichen Nachteile zu ersetzen. Kommt es infolge einer von den Parteien 
getroffenen Vereinbarung zu keiner Entscheidung über den Antrag auf Vernichtung oder 
Unbrauchbarmachung, so kann der Betroffene den Anspruch auf Ersatz nur erheben, wenn er sich ihn in 
der Vereinbarung vorbehalten hat. 

(6) Der Anspruch auf den nach Absatz 5 gebührenden Ersatz ist im ordentlichen Rechtswege geltend 
zu machen. 


